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Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung im Bio-

logieunterricht am Ernst-Mach-Gymnasium 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 APO-SI sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Biologie hat die 

Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgen-

den Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. 

Im Fach Biologie beruht die Gesamtnote auf der Bewertung der verschiedenen Formen der sons-

tigen Mitarbeit, die für alle Fächer gelten. Diese Formen werden im Anlage 1 aufgeführt.  

Dabei werden sowohl die Ausprägung als auch die Progression hinsichtlich der konzeptbezoge-

nen Kompetenzen (Inhaltsdimension) und der prozessbezogenen Kompetenzen (Handlungsdi-

mensionen) bewertet (Kompetenzbereiche vgl. Kernlehrplan für das Fach Biologie vom 1.8.2019). 

Konzeptbezogenen und prozessbezogenen Kompetenzen kommt der gleiche Stellenwert zu. Die 

Entwicklung von konzept- und prozessbezogenen Kompetenzen lässt sich durch genaue Be-

obachtung der Schülerhandlung feststellen. Die Beobachtungen erfassen die Qualität, Häufigkeit 

und Kontinuität der Beiträge. 

Beurteilungsbereich: Sonstige Leistungen im Unterricht 

Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die im Unterrichtsgesche-
hen durch mündliche, schriftliche und praktische Beiträge erkennbare Kompetenzentwicklung 

der Schülerinnen und Schüler. Bei der Bewertung berücksichtigt werden die Qualität, die Quanti-

tät und die Kontinuität der Beiträge. Die Kompetenzentwicklung im Beurteilungsbereich „Sons-
tige Leistungen im Unterricht“ wird sowohl durch kontinuierliche Beobachtung während des 
Schuljahres als auch durch punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) fest-

gestellt. Bei der Bewertung von Leistungen, die die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von 

Partner- oder Gruppenarbeiten erbringen, kann der individuelle Beitrag zum Ergebnis der Partner- 

bzw. Gruppenarbeit als Individualleistung bewertet werden. 

Zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ – ggf. auch auf der Grundlage der 

außerschulischen Vor- und Nachbereitung von Unterricht – zählen u.a. unterschiedliche Formen 

der selbstständigen und kooperativen Aufgabenerfüllung, mündliche, praktische und schriftliche 

Beiträge zum Unterricht, von der Lehrkraft abgerufene Leistungsnachweise wie z.B. die schriftli-

che Übung, von der Schülerin oder dem Schüler vorbereitete, in abgeschlossener Form einge-

brachte Elemente zur Unterrichtsarbeit, die z.B. in Form von Präsentationen, Protokollen, Refe-

raten und Portfolios möglich werden.  

Mögliche Übungsformen 

Die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans ermöglichen eine Vielzahl von Überprüfungsfor-

men. Im Verlauf der Sekundarstufe I soll ein möglichst breites Spektrum der im Folgenden aufge-

führten Überprüfungsformen in schriftlichen, mündlichen oder praktischen Kontexten zum Ein-

satz gebracht werden. Darüber hinaus können weitere Überprüfungsformen nach Entscheidung 

der Lehrkraft eingesetzt werden. 

Darstellungsaufgaben 

• Beschreibung und Erläuterung eines biologischen Phänomens, Konzepts oder Sachverhalts 

• Darstellung von Daten bzw. Messwerten in Tabellen, Grafiken und Diagrammen 
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• Beschreibung und Erläuterung von Tabellen, Grafiken und Diagrammen 

• zusammenfassende Darstellung eines komplexen biologischen Zusammenhangs (z.B. Lern-

plakat, Concept-Map) z.B. auch mithilfe digitaler Werkzeuge (MKR 1.2) 

Experimentelle Aufgaben 

• Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten und Untersuchungen 

• Aufstellen und Überprüfen von Vermutungen und Hypothesen 

Beobachtungsaufgaben 

• kriteriengeleitetes Beobachten von biologischen Phänomenen, Strukturen und Vorgängen 

 Aufgaben zur Arbeit mit Modellen 

• Erklärung eines Zusammenhangs oder Überprüfung einer Aussage mit einem Modell 

• Anwendung eines Modells auf einen konkreten Sachverhalt 

• Übertragung eines Modells auf einen anderen Zusammenhang 

• Aufzeigen der Vorzüge und Grenzen eines Modells 

Rechercheaufgaben (MKR 2.1-2.4) 

• Erarbeitung von biologischen Sachverhalten anhand von themenrelevanten analogen und di-

gitalen Informationsquellen  

• Analyse, Vergleich, Bewertung und Strukturierung recherchierter Informationen 

Analyseaufgaben 

• kriteriengeleiteter Vergleich 

• Auswertung von Daten bzw. Messwerten zur Generierung von Hypothesen/Modellen (z.B. 

Stammbaumanalyse) unter Zuhilfenahme digitaler Datenbanken (MKR 1.3 und 2.1) 

• Auswertung und Evaluation von experimentell gewonnen Daten 

• Prüfung und Interpretation von Ergebnissen und Daten im Hinblick auf Trends und Gesetzmä-

ßigkeiten 

Dokumentationsaufgaben 

• Protokollieren von Untersuchungen und Experimenten 

• Anfertigung von Zeichnungen 

• Anfertigung eines Herbars (Bestimmung mit digitalen Schlüsseln) 

• Dokumentation von Projekten 

• Portfolio 

Präsentationsaufgaben 

• Kurzvortrag, Referat 

• Posterpräsentation 

• Vorführung/Demonstration eines Experimentes 

• Erstellung eines Medienbeitrags (z.B. Erklärfilm) 

• simulierte Diskussion (z.B. Podiumsdiskussion) 

Bewertungsaufgaben 

• Identifizierung biologisch relevanter Fakten 
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• Stellungnahme zu umstrittenen Sachverhalten und Medienbeiträgen z.B. in Form eines Fo-

rums oder Blogs (MKR 5.2) bzw. in Form eines Podcasts 

• Abwägen zwischen alternativen Lösungswegen bzw. Handlungsoptionen 

• Argumentation und Entscheidungsfindung in Konflikt- bzw. Dilemmasituationen 

 

Quellen zur selbstständigen Recherche 

Der Lehrplannavigator: 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/index.html 

Die Materialdatenbank: 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/front_content.php?idart=12718 
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Anlage: Verschiedene Formen der sonstigen Mitarbeit und deren Bewertungskri-

terien 

1. Unterrichtsgespräch (Beiträge, die aus Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit erwachsen) 

Das Unterrichtsgespräch 

Kriterien Berücksichtigung der Kriterien /Notenbereiche 

• dem Unterrichtsgeschehen aufmerksam folgen 

• bereit sein, auf Fragestellungen einzugehen 

• Fachkenntnisse und -methoden sachgerecht 

einbringen 

• Ergebnisse zusammenfassen 

• Beiträge strukturieren und präzise formulieren 

• sinnvolle Beiträge zu schwierigen und komple-

xen Fragestellungen einbringen 

• problemorientierte Fragestellungen entwickeln 

• den eigenen Standpunkt begründen, zur Kritik 

stellen und ggf. korrigieren 

• Beiträge und Fragestellungen anderer aufgrei-

fen, prüfen, fortsetzen und vertiefen 

• Ergebnisse reflektieren und eine Standortbe-

stimmung vornehmen 

gering: ausreichend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in hohem Maße: 

gut bis sehr gut 

 

2. Partner- / Gruppenarbeit 

Partner- /Gruppenarbeit 

Kriterien Berücksichtigung der Kriterien / 

Notenbereiche 

• Beiträge aufmerksam und aufgeschlossen anhö-

ren 
• Kommunikationsregeln anwenden und einhalten 

gering: ausreichend 
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• im Rahmen der zur Verfügung gestellten Unter-

richtszeit effizient arbeiten 
• Beiträge anderer würdigen und im Hinblick auf 

die Aufgabenstellung nutzen 
• Fragen und Problemstellungen erfassen 
• sich an Planung, Arbeitsprozess und Ergebnisfin-

dung aktiv beteiligen 
• fachspezifische Kenntnisse und Methoden an-

wenden 
• geeignete Präsentationsformen wählen 
• selbstständig Fragen- und Problemstellungen 

entwickeln 
• Arbeitswege, Organisation und Steuerung selbst-

ständig planen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in hohem Maße: 

gut bis sehr gut 

 

3. Hausaufgaben 

Das Anfertigen der Hausaufgaben gehört nach § 42 (3) SchulG zu den Pflichten der Schülerinnen und 

Schüler. Hausaufgaben ergänzen die Arbeit im Unterricht. Sie dienen der Festigung und Sicherung des 

im Unterricht Erarbeiteten sowie der Vorbereitung des Unterrichts. 

Die vollständige und fristgerechte Erarbeitung der Hausaufgaben ist die Regel. Bei nicht vollständiger 

Erledigung müssen die Schülerinnen und Schüler zeigen, dass sie sich mit der Aufgabenstellung ausei-

nandergesetzt haben, indem sie ihre Probleme mit der Lösung darlegen. Fehlerhafte bzw. unvollstän-

dige Hausaufgaben werden von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht oder zuhause korrigiert 

bzw. ergänzt. 

Unterrichtsbeiträge auf der Basis der Hausaufgaben können in der Sekundarstufe II zur Leistungsbewer-

tung herangezogen werden. 
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4. Lerndokumentationen (Protokolle) 

Protokolle 

Kriterien Berücksichtigung der Kriterien / 

Notenbereiche 

Protokolle 

• Vollständigkeit 

• sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit 

• sachlogische Abfolge 

• strukturierte und sprachlich angemessene 

Darstellungsform 

gering: ausreichend 

 

 

 

 

 

in hohem Maße: 

gut bis sehr gut 

5. Referate / Präsentationen (Plakate, Powerpoint-Präsentation etc.) 

 Positiv Negativ 

Vortragsform • weitgehend freier Vortrag 

• Verwendung eigener Formulierungen 

• Erklärung von Fachausdrücken 

• (Blick)Kontakt mit den Zuhörern 

• deutliche, klare Aussprache 

• völliges Ablesen vom Manuskript 

• Benutzung von Fachausdrücken ohne 

angemessene Erklärungen 

• lehrerfixiert 

• zu leise, undeutliche Aussprache 

Aufbau /  

Visualisierung 

• klare Gliederung der Gesichts punkte 

• sinnvoller Einsatz von Medien und Er-

läuterung derselben (Bilder, Karten, 

etc.) 

• weniger sinnvolle Aneinanderreihung 

der Aspekte / kaum erkennbare Logik 

• überflüssiger / kein Medieneinsatz, nur 

verbaler Vortrag 

Sachliche Richtigkeit 

und Vollständigkeit 

• Analyse und Darstellung der Zusam-

menhänge vollständig 

• Thema gut recherchiert bzw. vollstän-

dig aufgearbeitet 

• Lücken in der Darstellung, fehlende Zu-

sammenhänge 

• fehlende thematische Aspekte 

• kaum Hintergrundwissen 

 

Leistungsbewertung beim Distanzlernen 

Für das Schuljahr 2020/2021 werden die rechtlichen Grundlagen durch die „Zweite Ver-
ordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß $ 52 

SchulG ergänzt. Diese Verordnung soll den Distanzunterricht als Ergänzung zum Präsen-

zunterricht in der herkömmlichen Form rechtlich verankern.   
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Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kennt-

nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Kursarbeiten und Prüfun-

gen finden im Rahmen des Präsenzunterrichtes statt. Die im Distanzunterricht erbrachten 

Leistungen werden in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht integriert. Leis-

tungsbewertung im schriftlichen Bereich basieren auf den im Distanzunterricht vermittelten 

Inhalten.   

Grundsätze der Leistungsbewertung in Biologie in der Sekundarstufe II 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Biolo- 

gie hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die 

nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlos-

sen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppen-

über- greifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die ein-

zelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instru-

mente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 

Die Gesamtnote beruht auf der Bewertung folgender Teilleistungen:  

50 % mündliche Leistungen (Sonstige Mitarbeit) 

50 % schriftliche Leistungen 

 

Beurteilungsbereich: Sonstige Mitarbeit 

Die „Sonstige Mitarbeit“ umfasst alle in Anhang 1 und 2 genannten Formen und Kriterien. Die zwei 
Quartalsnoten pro Halbjahr für die „Sonstige Mitarbeit“ werden zu einer Endnote zusammenge-
fasst. Zusätzlich erbrachte Leistungen wie z.B. Referate werden bei der Notenfindung angemes-

sen berücksichtigt, können aber als einmalige Leistungen nicht die kontinuierliche mündliche 

Mitarbeit ersetzen. Rückmeldung über die Sonstige Mitarbeit erfolgt in regelmäßigen Gesprächen 

mit dem Fachlehrer gestützt durch einen vom Lehrer geführten Beobachtungsbogen. 

Dabei werden sowohl die Ausprägung als auch die Progression hinsichtlich der konzeptbezoge-

nen Kompetenzen (Inhaltsdimension) und der prozessbezogenen Kompetenzen (Handlungsdi-

mensionen) bewertet (Kompetenzbereiche vgl. Kernlehrplan Biologie für die Sekundarstufe II vom 

4.9.2013). Konzeptbezogenen und prozessbezogenen Kompetenzen kommt der gleiche Stellen-

wert zu. Die Entwicklung von konzept- und prozessbezogenen Kompetenzen lässt sich durch ge-

naue Beobachtung der Schülerhandlung feststellen. Die Beobachtungen erfassen die Qualität, 

Häufigkeit und Kontinuität der Beiträge. Als Beiträge im Fach Biologie zählen beispielsweise: 

• Mündliche Beiträge wie Hypothesenbildung, Lösungsvorschläge, Darstellen von Zusammen-

hängen oder Bewerten von Ergebnissen 

• Analyse und Interpretation von Texten, Graphiken oder Diagrammen 

• Qualitatives und quantitatives Beschreiben von Sachverhalten unter korrekter Verwendung 

der Fachsprache 

• Selbstständige Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten 

• Verhalten beim Experimentieren, Grad der Selbstständigkeit, Beachtung der Vorgaben, Ge-

nauigkeit der Durchführung 
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• Erstellung von Produkten (Dokumentationen zu Aufgaben, Protokolle, Präsentationen, Mo-

delle…) 

• Beiträge zur gemeinsamen Gruppenarbeit 

• Erstellen und Vortragen eines Referates 

• Kurze schriftliche Überprüfungen 

Das Anfertigen der Hausaufgaben gehört zu den Pflichten der Schülerinnen. Unterrichtsbeiträge 

auf der Basis der Hausaufgaben können zur Leistungsbewertung herangezogen werden. 

 

Beurteilungsbereich: Schriftliche Leistungen 

In der Einführungsphase wird eine Klausur pro Halbjahr geschrieben, in der Qualifikationsphase 

jeweils zwei. Schriftliche Arbeiten werden durch die drei Anforderungsbereiche „Wiedergabe von 

Kenntnissen“ (AFB I), „Anwenden von Kenntnissen“ (AFB II) und „Problemlösen und Werten“ (AFB 
III). strukturiert. Für Klausuren gilt, dass der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im An-

forderungsbereich II liegt, bei angemessener Berücksichtigung der Anforderungsbereiche I und 

III. Für die Darstellungsleistung werden um die 10 % der Gesamtpunktzahl vergeben. 

Aufgabenstellung und Punkteverteilung orientieren sich an den Vorgaben für das Zentralabitur (s. 

u.). 

Form und Bewertung von Klausuren in der Sekundarstufe II 

Inhalte: Orientieren sich an den Vorgaben der Richtlinien und Lehrpläne im Fach Biologie der 

Grund- und Leistungskurse. In der Einführungsphase sind zudem die schulin- ternen Absprachen 

und Vorgaben zu beachten und in der Qualifikationsphase sind die Vorgaben für das Zentralabitur 

zu berücksichtigen. 

Anzahl und Dauer: Insgesamt gelten die Vorgaben für das Zentralabitur, vgl. Zentralabitur Ver-

bindliche Absprache: 

Die Aufgaben für Klausuren in parallelen Kursen werden im Vorfeld abgesprochen und nach Mög-

lichkeit gemeinsam gestellt. 

Für Aufgabenstellungen mit experimentellem Anteil gelten die Regelungen, die in Kapitel 3 des 

KLP formuliert sind. 

Einführungsphase: 

Eine Klausur pro Halbjahr (je 90 Minuten) 

Qualifikationsphase 1 (Q1): 

Zwei Klausuren pro Halbjahr (je 135 Minuten im GK und je 180 Minuten im LK), wobei in einem 
Fach die letzte Klausur im 2. Halbjahr durch 1 Facharbeit ersetzt werden kann bzw. muss. 

Qualifikationsphase 2.1 (Q2): 

Zwei Klausuren (je 135 Minuten im GK und je 180 Minuten im LK) 
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Qualifikationsphase 2.2 (Q2): 

Eine Klausur, die – was den formalen Rahmen angeht – unter Abiturbedingungen geschrieben 

wird. 

Leistungsbewertung in den Klausuren 

Die Leistungsbewertung in den Klausuren wird mit Blick auf die schriftliche Abiturprüfung mit 

Hilfe eines Kriterienrasters („Erwartungshorizont“) durchgeführt, welches neben den inhaltsbe-
zogenen Teilleistungen auch darstellungsbezogene Leistungen ausweist. Dieses Kriterienraster 

wird den korrigierten Klausuren beigelegt und Schülerinnen und Schülern auf diese Weise trans-

parent gemacht. 

Die Zuordnung der Hilfspunkte zu den Notenstufen orientiert sich in der Qualifikationsphase am 

Zuordnungsschema des Zentralabiturs (siehe Notenschlüssel unten). Die Note ausreichend soll 

bei Erreichen von ca. 50 % der Hilfspunkte erteilt werden. Von dem Zuordnungsschema kann ab-

gewichen werden, wenn sich z.B. besonders originelle Teillösungen nicht durch Hilfspunkte ge-

mäß den Kriterien des Erwartungshorizonts abbilden lassen oder eine Abwertung wegen beson-

ders schwacher Darstellung angemessen erscheint. 

Aufgabenstellung und –auswahl: 

• 2 Aufgaben mit je 3 Teilaufgaben im Grundkurs und 3-5 Teilaufgaben im Leistungskurs. 

• Jede Teilaufgabe muss materialgebunden sein, Aufsätze ohne Material sind nicht zulässig. 

• Die Aufgaben setzen inhaltlich und methodisch unterschiedliche Schwerpunkte. 

• Formulierung der Aufgaben unter Berücksichtigung der Operatoren für die Abiturprüfung. 

• Angabe der erreichbaren Punktzahl für jede Teilaufgabe. 

• Die Aufgabenarten sollten den Schüler/innen aus dem Unterricht weitestgehend bekannt 

sein. 

• Im Abitur erhalten die Schulen für den Grundkurs und den Leistungskurs drei Aufgaben. Eine 

davon wird verbindlich festgelegt, zwischen den beiden anderen wählt am Tag des Down-

loads die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer. Die SchülerInnen bearbeiten die bei- den ihnen 

dann vorgelegten Aufgaben. 

 

Anforderung: Die Anofrderungsbereiche der Aufgaben sollte sich in etwa folgendermaßen auf-

teilen: 
 

 Einführungsphase  

1.Klausur 

Ab der 2. Klausur in der 

Einführungsphase 

Anforderungsbereich I 

(Reproduktion) 
40% 30% 

Anforderungsbereich II 

(Anwendung) 
bis zu 50% 50% 

Anforderungsbereich III 

(Transfer) 
10% 20% 
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Verbindliche Punktezuteilung in den Klausuren ab EF II: 

 

Korrektur und Bewertung: 

• Positivkorrektur mit Fehlerzeichen und Korrekturzeichen (D / Sa). 

• Bewertungsbogen 

• Notenschlüssel 

Im Lehrplan sind die Note gut (11 Punkte) und die Note ausreichend (5 Punkte) definiert 

(Lehrplan S. 104 ff.). Die Note gut wird erteilt, wenn mehr als drei Viertel der Gesamtleistung 

erreicht wurden. Die Note ausreichend wird erteilt, wenn der Prüfling etwa die Hälfte der er- 

warteten Gesamtleistung erbracht hat. Die Punkte für die restlichen Notenstufen sollen un-

gefähr linear verteilt werden. Daraus ergibt sich, in Anlehnung an das Notenschema im Zent-

ralabitur, folgende prozentuale Verteilung an der sich die Notenfestlegung bei schriftlichen 

Übungen und Klausuren in der Regel orientieren soll: 

Notenschlüssel für die Bewertung von Klausuren in der Sekundarstufe II: 

Note Punkte Prozent 

sehr gut (plus) 1

5 

95 % 

sehr gut 1

4 

90 % 

sehr gut (minus) 1

3 

85 % 

gut (plus) 1

2 

80 % 

gut 1

1 

75 % 

gut (minus) 1

0 

70 % 

befriedigend (plus) 9 65 % 

befriedigend 8 60 % 

befriedigend (minus) 7 55 % 

ausreichend (plus) 6 50 % 

ausreichend 5 45 % 

ausreichend (minus) 4 40 % 

mangelhaft (plus) 3 33% 

mangelhaft 2 27 % 
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mangelhaft (minus) 1 20 % 

ungenügend 0 0 

% 
 

Gewichtung der erbrachten Leistungen: 

Alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen gehen in die Zeugnis-

note des Halbjahres ein. Die Leistungen werden anhand der Bewertungskriterien wie sie 

im Anhang 1 zu finden sind, beurteilt. Bewertungskriterien für spezifisch naturwissen-

schaftliche Arbeitsformen wie z.B. die Durchführung von Experimenten (vgl. Anlage 2) gel-

ten fächerübergreifend und finden sich auch im Leistungskonzept der Fachschaften Che-

mie und Physik. 

 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung: 

Für Präsentationen, Arbeitsprotokolle, Dokumentationen und andere Lernprodukte der 

sonstigen Mitarbeit erfolgt eine Leistungsrückmeldung, bei der inhalts- und darstel-

lungsbezogene Kriterien angesprochen werden. Hier werden zentrale Stärken als auch 

Optimierungsperspektiven für jede Schülerin bzw. jeden Schüler hervorgehoben. 

Die Leistungsrückmeldungen bezogen auf die mündliche Mitarbeit erfolgen auf Nach-

frage der Schülerinnen und Schüler außerhalb der Unterrichtszeit, spätestens aber in 

Form von mündlichem Quartalsfeedback oder Eltern-/ Schülersprechtagen. Auch hier 

erfolgt eine individuelle Beratung im Hinblick auf Stärken und Verbesserungsperspekti-

ven. 

Für jede mündliche Abiturprüfung (im 4. Fach oder bei Abweichungs- bzw. Bestehens-

prüfungen im 1. bis 3. Fach) wird ein Kriterienraster für den ersten und zweiten Prüfungs-

teil vor- gelegt, aus dem auch deutlich die Kriterien für eine gute und eine ausreichende 

Leistung hervorgehen. 

 

 

 


